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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.08.2012 

Geschäftszahl 

2010/17/0228 

Rechtssatz 

Da die Kanalbenützungsgebühr nur eine der von Art. 9 Abs. 1 Wasserrahmenrichtlinie erfassten Gebühren ist 
und Art. 9 Abs. 1 Wasserrahmenrichtlinie insbesondere auch die Wasserbezugsgebühren erfasst, kann die 
nationale Rechtsordnung (im vorliegenden Fall die Niederösterreichische Rechtsordnung) derartige Anreize auch 
in der Gebührenordnung für den Wasserbezug enthalten. Der Befund, dass die 
Kanalbenützungsgebührenordnung keine Anreize zum Wassersparen enthalte, besagt somit noch nicht, dass in 
Niederösterreich nicht der Verpflichtung nach Art. 9 Abs. 1 Wasserrahmenrichtlinie entsprochen worden wäre. 


